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Beschlussvorlage 
 

Geschäftsbereich 
 
 
 
Ressort / Stadtbetrieb 
 
 

GB 4 Finanzen und Beteiligungssteuerung 
 
 
 
403.5 Beteiligungsmanagement 
 
 

Bearbeiter/in 
Telefon (0202) 
E-Mail 
 

Simon Stäbe 
563 5215 
simon.staebe@stadt.wuppertal.de 

Datum: 
 
Drucks.-Nr.: 

24.04.2026 
 
VO/0469/26 
öffentlich 

Sitzung am Gremium  Beschlussqualität 

05.05.2026 Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung  
 und Controlling & Betriebsausschuss WAW Empfehlung/Anhörung 
06.05.2026 Haupt- und Personalausschuss Empfehlung/Anhörung 
11.05.2026 Rat der Stadt Wuppertal Entscheidung 

 

Bestellung des Liquidators für die Auflösung der Delphin Vermögensverwaltung GmbH & Co. 
KG und der Delphin Verwaltungs GmbH 

 
Grund der Vorlage 
 
Wahl der Liquidatoren nach § 6 Abs. 3 Buchst. h) des Gesellschaftsvertrages der Delphin 
Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG und § 6 Abs. 3 Buchst. h) des 
Gesellschaftsvertrages der Delphin Verwaltungs GmbH 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Vertreter der Stadt Wuppertal in der ordentlichen Gesellschafterversammlung der 
Delphin Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG und der Delphin Verwaltungs GmbH wird 
beauftragt, folgenden Beschlüssen zuzustimmen: 
 

1. Die Bestellung von Herrn Helmi von der Gathen zum Liquidator der Delphin 
Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG wird zurückgenommen. 

 
2. Herr Dr. Frank Westphal wird mit Wirkung zum 01.01.2027 zum Liquidator der 

Delphin Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG bestellt. 
 

3. Die Bestellung von Herrn Helmi von der Gathen zum Liquidator der Delphin 
Verwaltungs GmbH wird zurückgenommen. 
 

4. Herr Dr. Frank Westphal wird mit Wirkung zum 01.01.2027 zum Liquidator der 
Delphin Verwaltungs GmbH bestellt. 
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Unterschrift 
 
Thorsten Bunte 
 
 
Begründung 
 
Delphin Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG 
 
Die Delphin Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG wird durch die Beschlüsse aus der 
Drucksache VO/1001/24 mit Ablauf des 31.12.2026 aufgelöst.  
 
Nach § 146 Abs. 1 HGB erfolgt die Liquidation durch sämtliche Gesellschafter als 
Liquidatoren, sofern sie nicht durch Beschluss der Gesellschafter oder durch den 
Gesellschaftsvertrag einzelnen Gesellschaftern oder anderen Personen übertragen ist. 
 
Nach § 6 Abs. 3 Buchst. h) des Gesellschaftsvertrages der Delphin Vermögensverwaltung 
GmbH & Co. KG entscheidet die Gesellschaftsversammlung über die Auflösung der 
Gesellschaft und Wahl der Liquidatoren.  
 
Durch den Beschluss aus der Drucksache VO/1108/25 wurde Herr Helmi von der Gathen mit 
Wirkung zum 01.01.2027 zum Liquidator der Delphin Vermögensverwaltung GmbH & Co. 
KG bestellt. Da Herr von der Gathen aus zeitlichen Gründen nicht mehr als Liquidator zur 
Verfügung steht, muss ein neuer Liquidator bestellt werden. 
 
Es wird daher vorgeschlagen, die Bestellung von Herrn von der Gathen zurückzunehmen 
und Herrn Dr. Frank Westphal mit Wirkung zum 01.01.2027 zum Liquidator der Delphin 
Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG zu bestellen. 
 
Herr Dr. Frank Westphal ist Counsel, Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater bei 
der Breidenbach und Partner PartG mbH, Wuppertal. 
 
Delphin Verwaltungs GmbH 
 
Die Delphin Verwaltungs GmbH wird durch die Beschlüsse aus der Drucksache VO/1001/24 
mit Ablauf des 31.12.2026 ebenfalls aufgelöst. 
 
Nach § 66 Abs. 1 GmbHG erfolgt die Liquidation in den Fällen der Auflösung außer dem Fall 
des Insolvenzverfahrens durch die Geschäftsführer, wenn nicht dieselbe durch den 
Gesellschaftsvertrag oder durch Beschluss der Gesellschafter anderen Personen übertragen 
wird. 
 
Es wird daher vorgeschlagen, die Bestellung von Herrn von der Gathen zurückzunehmen 
und Herrn Dr. Frank Westphal mit Wirkung zum 01.01.2027 zum Liquidator der Delphin 
Verwaltungs GmbH zu bestellen. 
 
 
Klimacheck 
 

Hat das Vorhaben eine langfristige Auswirkung auf den Klimaschutz und/oder die 
Klimafolgenanpassung? 

Auswirkungen, bitte Auswahl treffen: 

Neutral / keine Auswirkung 
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Begründung: Das Vorhaben hat keine Auswirkungen, da lediglich der Liquidator der 
Gesellschaften bestellt wird. 
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